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getrachtet und alles Sichtbare, Irdische an etwas Unsichtbares, Höheres,
das Endliche an das Unendliche anzuknüpfen sich gewöhnt. Schon um jene
Zeit keimte in ihr auf tief religiösem Boden jene Gottergebenheit, in der sie
nachmals unter allen Schlägen des Schicksals Ruhe fand für ihre Seele.

Die klaren Sonnentage stillen Glückes neigten sich leider frühzeitig zum
Untergange. Des Eroberers eiserne Hand, die bald schwer auf Preußen
lasten sollte, griff, wie wir sehen werden, auch der Königin ans Leben, brach
ihr das Herz.

Friedrich Wilhelm's Thronbesteigung und erste Schritte. Friedrich
Wilhelm III. bestieg in seinem 28sten Jahre den Thron seiner Väter (am
16. November 1797) mit dem reinen festen Willen, das Wohl seines Volkes
nach bestem Gewissen zu fördern. Der junge König, eine schlanke, hohe Ge¬
stalt, von fester militärischer Haltung, ernstem, mildem Ausdrucke, zeigte sich
einfach tu seinem Benehmen, in Bedürfnissen und Gewohnheiten, er war von
ächter Frömmigkeit und von einer unbefangenen Liebe zum Guten beseelt,
wohlwollend, gerecht, ordnungsliebend, sparsam, gewissenhaft, mit einem treuen
Gedächtnisse, ruhigen scharfen Verstände, einem sicheren Blicke begabt, der ihn
jedesmal das Richtige finden ließ, wo er sich nur selbst vertraute. Die öf¬
fentliche Meinung kam ihm mit verdienter Gunst entgegen, und seine ersten
Schritte waren wohl dazu angethan, diese Gunst zn erhöhen. Wenige Tage
nach seinem Regierungsantritte erließ er eine eigenhändig niedergeschriebene
Cabinetsordre an sämmtliche Landesbehördeu zu dem Zwecke, dieselben von den
Mitgliedern zu säubern, welche ihre Schuldigkeit gegen den Staat nicht er¬
füllten. Alle Präsidenten wurden verpflichtet, die untauglichen Beamten nam¬
haft zu machen, sowie ihre sämmtlichen Untergebenen wegen der eingeschliche¬
nen Mißbräuche mit Strenge zu überwachen. „Der Staat sei nicht reich
genug, um unthätige und müßige Glieder zu besolden, ein solches müsse aus¬
gestoßen werden. Eine regelmäßige Regierung könne nirgends bestehen, als
wo Thätigkeit und Ordnung herrsche, und wo über das Recht eines Jeden
mit Unparteilichkeit entschieden werde. Daß dies geschehe, darüber müsse
nnermüdet gewacht werden. Wenn dieser Gang einmal recht eingeführt sei,
so werde, wie der König hoffe und mit Gottes Hülfe erwarte, das Ganze
gehörig zusammengehalten und verwaltet werden können. Er selbst werde
über dem Allen mit der größten Sorgfalt wachen, den redlichen, wackeren
Mann hochachten und ihn auszuzeichnen bemüht sein, den Pflichtsäumigen
aber mit gerechter Strenge zu treffen wissen."

Der Minister von Wöllner glaubte die Bekanntmachung der königlichen
Ordre an seine Untergebenen zugleich benutzen zu dürfen, um das Religious-
edict von Neuem einzuschärfen. Der König aber gab dem Minister auf herbe
Weise zu verstehen, daß in der Cabinetsordre kein Wort vorhanden sei, wel¬
ches zur Einschärfung des Religionsedides hätte Anlaß geben können. „Ich
selbst ehre die Religion," fügte er hinzu, „und folge gern ihren beglückenden
Vorschriften, und möchte um Vieles nicht über ein Volk herrschen, welches
keine Religion hätte. Aber ich weiß auch, daß sie Sache des Herzens, des
Gefühles und der eigenen Ueberzeugung sein und bleiben muß und nicht durch
Zwang zu einem gedankenlosen Plapperwerke herabgewürdigt werden darf,
wenn sie Tugend und Rechtschaffenheit befördern soll." Statt nach dieser


